
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/10/28 3Ob411/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1959

Norm

ABGB §1396

Rechtssatz

Der Schuldner kann dem Übernehmer der Forderung keine Einwendungen aus dem Grundgeschäft der Abtretung

entgegensetzen. Der übernommene Schuldner ist nicht verp7ichtet nachzuprüfen, ob alle Erfordernisse des

Grundgeschäftes gegeben sind und die Abtretung auf einem gültigen Rechtsgrund beruht.

Entscheidungstexte

3 Ob 411/59

Entscheidungstext OGH 28.10.1959 3 Ob 411/59
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